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Aufgrund vielfacher 
Anfragen zum 

 
Gelben Sack 

 
wird nochmals daran 

erinnert, dass dieser nur   
im Altstoffsammelzentrum 

in Ostermiething       
erhältlich ist. 

Amtliche Mitteilung an alle Haushalte der Gemeinde Haigermoos (GZ. 015-2) 
Ausgabe 5/2023 vom 21. November 2023  

     

 

1. Werbeeinschaltung Familie Kinzl, Christbaumverkauf  (gebührenpflichtig) 

2. Wie steige ich von der Handy-Signatur auf die ID Austria um?   

3. Prüfungserfolg 

4. Gemeinderatsbeschlüsse vom 07. November 2023 - Information 

5. Beschwerden zur Hundehaltung in Haigermoos   

6. DI Georg Kubesch – Bundesauszeichnung  

 
                                         Anhang: Bericht aus der Pfarre Haigermoos – Kerstin Pendelin 

Gemeindenachrichten 



 

 
 

1. Werbeeinschaltung Familie Kinzl, Christbaumverkauf  (gebührenpflichtig) 

 
 

2. Wie steige ich von der Handy-Signatur auf die ID Austria um?  
 
Am 5. Dezember 2023 wird die Handy-Signatur eingestellt. Um weiterhin digitale Amtswege 
zu erledigen, muss man die ID Austria aktivieren.  
 

Vor Kurzem wurde das Aus der Handy-Signatur offiziell beschlossen: Ab 5. Dezember kann 
man sich damit nicht mehr bei oesterreich.gv.at und in der „Digitales Amt“-App anmelden. 
 

Dies löst bei einigen Menschen Bedenken aus: Wie soll man jetzt künftig die digitalen Amtswege 
erledigen? Muss man jetzt wirklich das Gemeindeamt aufsuchen, damit man für das Nachfolge-
system ID Austria freigeschaltet wird? Nein.  
 

Die Handy-Signatur wird in die „ID Austria mit Basisfunktion“ umgewandelt. 
Alles, was bereits heute mit der Handy-Signatur möglich ist, kann natürlich auch mit der neuen ID 
Austria gemacht werden. Der Umstieg ist einfach und schnell.  
 

Es gibt zwei Varianten der ID Austria: 
 

Die „ID Austria – nur – mit Basisfunktion“ ist im Grunde genau das, was derzeit die Handy-
Signatur ist. 
  

Die normale ID Austria = Vollversion. Diese wird etwa für den digitalen Führerschein benötigt.  
 
Meldet man sich ab dem 5. Dezember mit der Handy-Signatur in der „Digitales Amt“-App oder 

auf oesterreich.gv.at an, wird automatisch der Umstellungsprozess gestartet.   

Wer nicht so lange warten will und fünf Minuten Zeit hat, kann dies bereits selbst erledigen. 

Entweder auf der Webseite oder in der App. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Auf der Webseite 
 

Hier die Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man die Handy-Signatur im Browser auf die ID 
Austria mit Basisfunktion umstellt. 
 

• oesterreich.gv.at  aufrufen 
• Rechts oben auf das Anmelde-Symbol tippen. Dieses sieht wie eine Person aus. 
• Dort wählt man „Anmelden“ und „Umsteigen von Handy-Signatur auf ID Austria“.     

Sieht man den Punkt „Anmelden“ nicht, muss man sich vorher „Abmelden“. 
• Jetzt mit der Handy-Signatur anmelden. 
• Der „Teilnahme am Pilotbetrieb der ID Austria“ zustimmen. Kein Grund zur 

Verunsicherung: Der Pilotbetrieb geht am 5. Dezember automatisch in den regulären 
Betrieb über, ohne dass man dafür noch etwas tun muss. 

• Das war es schon: Die Handy-Signatur ist jetzt die „ID Austria mit Basisfunktion“. 
• Wurde die Handy-Signatur damals behördlich registriert, kann man gleich zur Vollversion 

der ID Austria aufrüsten. Dazu wird man im nächsten Schritt gebeten, 
die Ausweisnummer (Pass, Führerschein) einzugeben, mit der man sich damals 
registriert hat.   
 
 

In der App 
 

Wer die digitalen Amtswege am Smartphone erledigen will, kann die App „Digitales Amt“ 
herunterladen. Diese gibt es für Android im Play Store und für iPhones im App Store. 
Überprüft, ob ihr die richtige App gefunden habt: Bei der korrekten App ist der Herausgeber „BM 
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort“ (Android) bzw. „Bundesministerium für Digitalisierung 
und Wirtschaftsstandort“ (iOS). 
Für die Nutzung der App ist ein Smartphone mit Fingerabdruckscanner oder Gesichts-
scan Voraussetzung. Für die einmalige Aktivierung benötigt man ein weiters ein Bildschirm-

gerät mit Internetzugang, wie etwa einen Computer oder ein Tablet.  
 

• Öffnet die App 
• Wählt „Anmelden mit ID Austria / Handy-Signatur“ aus. 
• Jetzt wird man aufgefordert, am Computer oesterreich.gv.at/digitalesamt zu öffnen. 
• Am Computer meldet man sich mit der Handy-Signatur an. 
• Jetzt geht es am Smartphone weiter, indem man „Jetzt QR-Code einscannen“ auswählt. 
• Die App fragt nach der Zugriffsberechtigung für Fingerabdruck- bzw. Gesichtsscan – 

dem stimmt man zu. 
• Danach will die App Zugriff auf die Kamera, den man ebenfalls gewährt. 
• Mit der Kamera wird jetzt der QR-Code gescannt, der am Computer angezeigt wird. 
• Damit ist das Smartphone mit der ID Austria verknüpft. 
• Zur Bestätigung wird noch der Fingerabdruck bzw. das Gesicht gescannt. 
• Danach wird der „Teilnahme am Pilotbetrieb der ID Austria“ zugestimmt. 
• Wurde die Handy-Signatur damals behördlich registriert, kann man gleich zur Vollversion 

der ID Austria aufrüsten. 

 
 

Ab dem 6. Dezember können Personen, welche bereits mindestens 14 Jahre alt und mit 

Hauptwohnsitz in Haigermoos gemeldet sind, im Gemeindeamt unter Vorlage eines 

gültigen Personalausweises oder Reisepasses (nicht Führerschein) und unter Beibringung 

eines Passfotos (nicht älter als 6 Monate) die ID Austria beantragen.  

Wie bereits erwähnt, muss das betreffende Smartphone mit einem Fingerabdruck-Scanner 

oder einem Gesichtserkennungssystem ausgestattet sein.  

 

 

 

 

https://www.oesterreich.gv.at/
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.gv.oe.app&hl=de_AT
https://apps.apple.com/at/app/digitales-amt/id1454775189
https://oesterreich.gv.at/digitalesamt


 

 
 

3. Prüfungserfolg     
 
Sarah Kager, Hehermoos, hat die Bachelorprüfung des Studienganges "Soziale Arbeit" am MCI 
Innsbruck mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden.  

Die Gemeinde Haigermoos gratuliert herzlichst!   
 
 

4. Gemeinderatsbeschlüsse vom 07. November 2023 - Information 
     
Einführung von Straßennamen: 
 

a) Die Hausnummertafeln werden in weiß mit schwarzer Schrift bestellt. 

b) Die doppelseitigen Straßenbezeichnungstafeln werden in blau mit weißer Schrift bestellt. 

c) Der Auftrag für die Hausnummertafeln, die Straßenbezeichnungstafeln, die Rohrsteher  

    sowie sämtliches Zubehör ergeht an den Best- und Billigstbieter Firma Neuhauser aus  

    Pucking im Betrag von brutto € 8.773,40.  

 
Der Nachtragsvoranschlag 2023 wird wie folgt angenommen:  
 

Operative Gebarung: 

Einnahmen:  € 1.596.100,00 

Ausgaben:  € 1.596.100,00 

Ergebnis     =    Ausgeglichen 

 
Investive Gebarung Einnahmen und Ausgaben:  
 

Amtsausstattung: Kopiergerät, 2 PC-Anlagen   €     5.500,00 

Volksschulerweiterung: Möblierung     €     4.000,00 

Kindergarten – Spielgeräte (Spendeneingang)    €     1.300,00 

Gemeindestraßensanierung      € 114.700,00 

Bauhof-Kommunaltraktor Ankauf     €   65.000,00 

Wasserbau: Salzach-Zubringer     €     1.700,00 

Wasserleitungsbau für WVA Haigermoos (2023-2024)   €   57.200,00 

Abwasserkanal Haigermoos      €   19.600,00 

Freiwillige Feuerwehr: Maschinen/Ausstattung   €     4.000,00 

 
Der Mittelfristige Ergebnis- und Finanzierungsplan für die Jahre 2023 bis 2027 samt Prioritäten-
reihung wird wie folgt angenommen:  
 

1. Bauhof-Kommunaltraktor (2023) 

2. Amtsausstattung - Kopiergerät, PC-Anlagen (2023) 

3. Wasserleitungsbau Haigermoos (2023) 

4. Gemeindestraßensanierung (2023 bis 2027) 

5. Abwasserkanal Haigermoos (2023 bis 2027) 

6. Freiwillige Feuerwehr: masch. Einrichtung, Betriebsausstattung (2023 bis 2027) 

7. Volksschulerweiterung: Möblierung (2023) 

8. Wasserbau: Salzach-Zubringer (2023 - 2024) 

 
Der Finanzierungsplan für das Projekt Instandhaltungs-, Instandsetzungs- sowie Pflegemaß-

nahmen im Einzugsgebiet der Salzach Zubringer 2023-2024 wird wie folgt angenommen:  
 

Eigenmittel der Gemeinde:   €    380,00 

BZ-Sonderfinanzierung Land OÖ:     € 1.300,00  

 

 

 

 



 

 

 

 

Folgende neue Mitglieder wurden durch eine ÖVP-Fraktionswahl bestimmt:  
 

 

Örtlicher Prüfungsausschuss:   
 

Mitglied:   Simon Dicker, Haigermoos 50, 5120 Haigermoos 

Ersatzmitglied: Mag. Stefan Doppler, Weyer 73, 5120 Haigermoos   

 

Leader Oberinnviertel-Mattigtal: 

Vertreterin: Katrin Schmidlechner, Weyer 8, 5120 Haigermoos  

 

Dienstgeber-Vertreter im Personalbeirat: 

Vorsitzende:  Mag. Helga Danner, Haigermoos 35, 5120 Haigermoos  

Stellvertreter: Mag. Stefan Doppler, Weyer 73, 5120 Haigermoos  

 

 

5. Beschwerden zur Hundehaltung in Haigermoos   
 
Nachdem im Gemeindeamt wiederum einige Beschwerden in Sachen 
Hundehaltung eingegangen sind, wird neuerlich auf das OÖ Hundehaltegesetz 
verwiesen. Dazu einige Gesetzesstellen:   
 
§ 3 Abs. 2 
 

Ein Hund ist in einer Weise zu beaufsichtigen, zu verwahren oder zu führen, dass Menschen und 
Tiere durch den Hund nicht gefährdet werden, oder Menschen und Tiere nicht über ein 
zumutbares Maß hinaus belästigt werden, oder er an öffentlichen Orten oder auf fremden 
Grundstücken nicht unbeaufsichtigt herumlaufen kann.  
 
§ 6 
 

Abs.1: Hunde müssen an öffentlichen Orten im Ortsgebiet an der Leine oder mit Maulkorb geführt 
werden. 
 
Abs.1a: Auffällige Hunde müssen an öffentlichen Orten im Ortsgebiet - ausgenommen in 
eingezäunten Freilaufflächen - an der Leine und mit Maulkorb geführt werden; in nicht 
eingezäunten Freilaufflächen gilt Maulkorbpflicht.  
 
Abs. 2: Bei Bedarf, jedenfalls aber in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Schulen, Kindergärten, 
Horten und sonstigen Kinderbetreuungseinrichtungen, auf gekennzeichneten Kinderspielplätzen 
sowie bei größeren Menschenansammlungen, wie z. B. in Einkaufszentren, Freizeit- und 
Vergnügungsparks, Gaststätten, Badeanlagen während der Badesaison und bei Veranstaltungen, 
müssen Hunde an der Leine und mit Maulkorb geführt werden.  
 
Abs. 3: Wer einen Hund führt, muss die Exkremente des Hundes, welche dieser an öffentlichen 
Orten im Ortsgebiet hinterlassen hat, unverzüglich beseitigen und entsorgen. 
 
Zusätzlich wird auf eine Verordnung der Gemeinde Haigermoos verwiesen, wonach das Mitführen 

von Hunden am Höllerersee, und zwar am Badeplatz Gucek, am Badeplatz des Tourismusvereins 

und am Badeplatz des Landes OÖ verboten ist.  

 
 

Für ein gutes und friedliches „Miteinander“ wird neuerlich um entsprechende 

Rücksichtnahme und Einhaltung gebeten!  Danke! 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

6. DI Georg Kubesch – Bundesauszeichnung  
 

Herr DI Georg Kubesch, ÖVP-Fraktion, 

war in der Zeit vom 19. Oktober 2009 

bis 20. Oktober 2021, somit zwei 

Perioden, im Gemeinderat tätig.  

Trotz seiner sehr zeitintensiven, ehren-

amtlichen Tätigkeit beim Roten Kreuz 

als Bezirksrettungs-Kommandantstell-

vertreter war er in den Ausschüssen für 

Jugend-, Familien-, Senioren- und 

Integrationsangelegenheiten sowie für 

Schule und Kindergarten, Kultur- und 

Sportangelegenheiten für Haigermoos 

tätig.  
 

Für die Verdienste um die Republik Österreich wurde Herrn DI Georg Kubesch am 9. November 

in Linz im Steinernen Saal des Linzer Landhauses von Herrn Landesrat Markus Achleitner die 

Bundesauszeichnung in Gold verliehen. Bürgermeister Hans Schwankner, welcher ebenfalls 

anwesend war, bedankte sich bei Georg Kubesch recht herzlich – auch im Namen aller 

Gemeindevertreter – für die geleistete Arbeit als Gemeinderat.  

 
 
          Bürgermeister  

 
 
 

       Hans Schwankner    
 
 

 
 

Veranstaltungsvorschau  
 

02.12.2023 Haigermooser Dorfadvent Gemeindevorplatz ab 16.00 Uhr  

13.12.2023 

Stammtisch für 
betreuende und pflegende 
Angehörige 
Gesunde Gemeinde 

Gasthaus Steinerwirt in 
Revier – Heimhausen 7 
5142 Eggelsberg 

19.30 Uhr  
Kooperations-
veranstaltung 

15.12.2023 
Sitzung 
des Gemeinderates 

Sitzungsraum  
im GDZ - 1. Stock 

19.00 Uhr 

15.12.2023 
Spielenachmittag für 
Kinder von 5 – 12 Jahre 
Pfarre Haigermoos 

Pfarrheim Haigermoos 14.30 – 16.00 Uhr 

 
 

 

 

Bild: Land Oberösterreich 



 

 

 

Aus der Pfarre 

Pfarrstrukturreform: Dekanat Ostermiething ins Vorbereitungsjahr gestartet 

Der heurige Herbst ist für das Dekanat und somit auch 

die Pfarrgemeinde Haigermoos der Beginn eines ganz 

besonderen Arbeitsjahres: Die Umsetzung der 

Pfarrstrukturreform auf dem Zukunftsweg hat mit dem 

Vorbereitungsjahr begonnen. Es wird dabei ab sofort 

ein zweijähriger Prozess durchlaufen, an dessen 

Ende die Pfarre NEU (ehemals Dekanat) als 

pastoraler Raum mit 12 Pfarrteilgemeinden (unter 

anderem Haigermoos) steht. 

Im ersten Jahr geht es im Wesentlichen 

darum, dass die 12 Pfarrteilgemeinden in 

unserem Dekanat „Kirche weit denken“, 

ein Wir-Gefühl entwickeln und als 

pastoraler Raum zusammenarbeiten. In 

jeder der Pfarren wird ein Grobkonzept für 

ein gemeinsames Pastoralkonzept erar-

beitet, in dem Ziele und Schwerpunkte für 

das künftige seelsorgliche Handeln fest-

gelegt werden. Die Pfarre Neu, welche die 

gesamten 12 Pfarrteilgemeinden 

umfasst, wird künftig geleitet von einem 

Pfarrer sowie je einer/m Pastoral- und Verwaltungsvorstand bzw. -vorständin. Diese zu besetzen-

den Funktionen sind gerade ausgeschrieben. Die Pfarrteilgemeinden werden geleitet von 

einem Seelsorgeteam, in dem auch eine hauptamtliche Person Mitglied ist.  

Die Auftaktveranstaltung am 28.10.2023 bei der 

die Pfarrgemeinde Haigermoos auch große 

Präsenz zeigte, war geprägt von Zuversicht und 

Vertrauen in den neuen Weg, was auch in den 

spirituellen Elementen und den gemeinsamen 

Liedern zum Ausdruck kam. In Kleingruppen 

diskutierten die Teilnehmer:innen Chancen und 

Herausforderungen des Strukturprozesses in 

unserem Dekanat. Dabei kam auch das Besondere 

bei uns zum Ausdruck. Neben prägenden 

pastoralen Orten, wie etwa das international bekannte Gedenkhaus des Seligen Franz 

Jägerstätter in St. Radegund, zeichnet sich Ostermiething teilweise durch sehr kleine, aber aktive 

Pfarrgemeinden aus. Eine über die Grenzen der Pfarrgemeinden hinweg funktionierende 

Zusammenarbeit gab es bereits in den Jahren zuvor und wird weiter ausgebaut werden. Der 

nächste gemeinsame Planungstermin für die Pfarre Neu ist der 13.01.2024, 09:00 - 17:00 Uhr 

im KultOs in Ostermiething, wozu wir wieder herzlich einladen.   

      

Mehr zur Strukturreform: https://www.dioezese-linz.at/zukunftsweg  

 
(Text: Kerstin Pendelin, Fotos: Schachl)  

 

 
 

https://www.dioezese-linz.at/zukunftsweg

